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Gesellschaftsvertrag der  
‚Thüringer Wald Tourismus GmbH1 

 

 

 

Präambel 

Die Thüringer Wald Tourismus GmbH (folgend: die Gesellschaft) wird als zentrale Einrichtung der 

Landkreise, der kreisfreien Städte, der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie des Frei-

staats Thüringen mit Bezug zu seinen Aufgaben im Kontext der Nationalen Natur Landschaften 

(NNLs) für das Destinationsmanagement und Destinationsmarketing zur Förderung und nachhal-

tigen Entwicklung des Tourismus sowie der Naherholung im Thüringer Wald gegründet. Mit dem 

Thüringer Wald sind in diesem Vertrag immer die Landkreise, die Städte und Gemeinden sowie 

die Einrichtungen des Landes zusammen gemeint. 

 

Die der Gesellschaft übertragenen Aufgaben stellen Leistungen von allgemeinem wirtschaftli-

chem Interesse dar, die von einem öffentlichen Zweck getragen werden. 

 

Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen nach § 108 Absatz 4 und 5 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und übernimmt als öffentliche Einrichtung Aufgaben nicht-

gewerblicher Art. 
 

 

I. Gesellschafts- und gesellschafterbezogene Angaben 

 

 

§ 1  

Rechtsform, Firma und Sitz 

(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.  

 

(2) Die Firma der Gesellschaft lautet:  

 

TWTG - Thüringer Wald Tourismusgesellschaft mbH [Arbeitstitel]. 

 

(3) Der Sitz der Gesellschaft ist Suhl.  

 

§ 2  

Zweck und Gegenstand des Unternehmens 

(1) Zweck der Gesellschaft als Destinationsmanagementorganisation ist die Erhöhung der 

Wertschöpfung durch Tourismus, die Förderung eines positiven Images der touristischen 

Destination Thüringer Wald einschl. der nachhaltigen Entwicklung, Umsetzung und Förde-

rung aller Maßnahmen, die zu einer Stärkung des Wirtschaftsfaktors Tourismus in der Des-

tination Thüringer Wald, der Steigerung ihres Bekanntheitsgrades sowie der Verbesserung 

der Wirkung der im Tourismus eingesetzten finanziellen Mittel beitragen. 
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(2) Gegenstand des Unternehmens sind alle Tätigkeiten, die dem Zweck der Gesellschaft die-

nen. Hiervon umfasst sind insbesondere die nachhaltige Entwicklung und das Management 

des Tourismus im Wirtschafts- , Lebens- und Naturraum Thüringer Wald einschl. der För-

derung einer nachhaltigen Regionalentwicklung und Identität vermittels der Dach- und Tou-

rismusmarke „Thüringer Wald“; Maßnahmen zur Steigerung der touristischen Wertschöp-

fung und Wettbewerbsfähigkeit des Thüringen Tourismus und die der Koordination, Initia-

tive und Vernetzung touristischer Akteure und Aktivitäten sowie der Infrastrukturentwicklung 

dienen. 

 

(3) Soweit gesetzlich zulässig und nach diesem Gesellschaftsvertrag nicht untersagt, ist die 

Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, 

dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. 

 

(4) Die Gesellschaft ist berechtigt, die ihr zur Förderung des Unternehmenszwecks zufließen-

den Mittel bzw. Zuschüsse zu verwalten und diese auf der Grundlage gesellschaftseigener 

und nicht-gesellschaftseigener Mittel- und Zuschussvergaberichtlinien an Drittempfänger 

weiterzuleiten oder zu eigenen Zwecken zu verwenden. 

 

(5) Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, gleichartige oder ähnli-

che Unternehmen zu gründen, zu übernehmen, zu erwerben oder zu pachten und sich da-

ran zu beteiligen. Hierfür bedarf sie der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die 

Errichtung, Übernahme, Beteiligung und Änderung der Zweckbestimmung bedarf zudem 

der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde der Landkreise, die Gesellschafter 

sind. 

 

(6) Der Unternehmensgegenstand umfasst unter den jeweils geltenden gesetzlichen Voraus-

setzungen auch die Erbringung von Dienstleistungen für Einrichtungen, deren Tätigkeiten 

(auch) auf die Förderung des Tourismus im Zuständigkeitsbereich der Gesellschaft gerich-

tet sind, insbesondere für andere Gebietskörperschaften, andere juristische Personen des 

öffentlichen Rechts sowie sonstige Dritte insbesondere Tourismusvereinigungen und -ver-

bände mit Sitz im Gesellschaftsgebiet. 

 

§ 3  

Kreis der Gesellschafter, Partner, Kooperationen, 

regionale und sachliche Beschränkung der Tätigkeit 

(1) Die Gesellschaft ist eine Inhouse-Gesellschaft im Sinne von § 108 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Die Gesellschaft ist berechtigt, im geringen, rechtlich 

vertretbaren Umfang auch für Dritte tätig zu sein. 

 

(2) Gesellschafter der Gesellschaft dürfen ausschließlich Öffentliche Auftraggeber im Sinne 

des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in seiner jeweils gültigen Fas-

sung sein. Gesellschafter können ferner nur jene Landkreise, Städte und Gemeinden sein, 

die das Destinationsmarketing, -management und die –förderung für die Landkreise, die 

Städte und Gemeinden im Thüringer Wald wirtschaftlich mittragen.  

 

(3) Fördernde Partner der Gesellschaft können, ohne Gesellschafter zu werden, Unternehmen 

der gewerblichen Wirtschaft sein, insbesondere der Tourismus-, Freizeit- und Verkehrswirt-
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schaft und/oder Tourismusvereinigungen und –verbände sowie Wirtschaftsverbände, Kam-

mern und Unternehmen der Kreditwirtschaft. Die Förderung kann unter Beachtung der für 

den jeweiligen Gesellschafter geltenden Bestimmungen und Richtlinien sowie der gesetzli-

chen und vertraglichen Maßgaben des europäischen und nationalen Rechts zur Vergabe 

öffentlicher Aufträge und des EU-Beihilferechts in der jeweils aktuellen Fassung materiell 

und ideell erfolgen.  

 

Fördernde Partner haben kein Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung, im Aufsichts-

rat, in Ausschüssen oder sonstigen Gremien der Gesellschaft. Sie können von der Gesell-

schafterversammlung durch Beschluss mit einfacher Mehrheit als beratende Mitglieder 

ohne Stimmrecht in solche Gremien berufen werden. 

 

(4) Die Gesellschaft darf außerhalb des Gebietes der Landkreise, die Gesellschafter sind, unter 

Beachtung der kommunalrechtlichen Bestimmungen des Freistaats Thüringen tätig wer-

den. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist in inhaltlicher Hinsicht auf das Gesellschafts- und 

Verflechtungsgebiet der jeweiligen hoheitlichen Zuständigkeit ihrer Gesellschafter be-

schränkt. Hiervon unberührt bleiben die Tätigkeiten der Tourismusstellen der Gesellschaf-

ter in und für ihr Zuständigkeitsgebiet.  

 

§ 4  

Stammkapital, Stammeinlagen 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 90.000 EUR. Es ist eingeteilt in neunzigtausend 

Geschäftsanteile zu einem Nennbetrag von jeweils 1,00 Euro. 

 

(2) Die Stammeinlage ist voll eingezahlt.  

 

(3) Eine Nachschusspflicht der Gesellschafter besteht nicht. 

 

(4) Der Geschäftsführer ist ermächtigt, dass Stammkapital der Gesellschaft bis zum 31. De-

zember 2028 um eigene Geschäftsanteile gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, ins-

gesamt jedoch höchstens um 5.000 Euro [Summe der Geschäftsanteile der Gesellschafter-

Gruppe4] zu veräußern. Der Geschäftsführer ist berechtigt, das Bezugsrecht der Gesell-

schafter auszuschließen.  

 

(5) Der Geschäftsführer wird ferner auch dazu ermächtigt, künftig Satzungsanpassungen bzgl. 

des Stammkapitals bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals zu veranlassen. 

 

§ 5  

Finanzierung der Gesellschaft 

(1) Die Gesellschaft finanziert sich aus Jahresbeiträgen und Projektzuwendungen. Darüber 

hinaus soll die Geschäftsführung, Förder- und Drittmittel zur Erreichung des Gesellschafts-

zweckes akquirieren. 

 

(2) Das Nähere regelt eine Finanzordnung.  
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§ 6  

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr 

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt.  

 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

 

II. Organe 

 

§ 7  

Organe und Gremien der Gesellschaft  

(1) Die Organe der Gesellschaft sind:  

- die Geschäftsführung, 

- der Aufsichtsrat, 

- die Gesellschafterversammlung.  

 

(2) Die Gesellschafterversammlung kann einen Beirat einrichten. Aufgaben der Organe der Ge-

sellschaft nach Absatz 1 dürfen dem Beirat nicht übertragen werden. Der Aufsichtsrat erlässt 

eine Geschäftsordnung des Beirates, in der insbesondere die Zusammensetzung und die 

Aufgaben des Beirates geregelt werden. 

 

§ 8  

Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft  

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Bestellung kann jederzeit 

ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.  

 

(2) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Ge-

schäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder der Geschäftsführung ge-

meinsam oder durch ein Mitglied der Geschäftsführung gemeinsam mit einem Prokuristen 

vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer be-

stellt sind, einem, mehreren oder allen Geschäftsführern die Befugnis zur Einzelvertretung 

erteilen, ohne dass es insofern einer Änderung des Gesellschaftsvertrages bedarf. 

 

(3) Für die Befreiung der Geschäftsführung allgemein oder für den Einzelfall von den Beschrän-

kungen des § 181 Bürgerliches Gesetzbuch ist ein Gesellschafterbeschluss erforderlich.  

 

(4) Die Mitglieder der Geschäftsführung nehmen die Geschäfte der Gesellschaft mit der Sorg-

falt eines ordentlichen Kaufmanns wahr. Sie führen die Geschäfte nach Maßgabe des Ge-

setzes, dieses Gesellschaftsvertrages und einer von der Gesellschafterversammlung zu er-

lassenden Geschäftsordnung.  

 

(5) Die Geschäftsführungsbefugnis der Mitglieder der Geschäftsführung erstreckt sich auf alle 

Handlungen, die der gewöhnliche Betrieb der Gesellschaft mit sich bringt. Für Geschäfts-
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führungshandlungen, die darüber hinausgehen, bedarf es für jeden Einzelfall eines Be-

schlusses des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung. 

 

(6) Die Geschäftsführung berichtet dem Aufsichtsrat entsprechend der Regelungen des 

GmbH-Gesetzes. 

 

(7) Der Geschäftsführung gegenüber vertritt der Vorsitzende des Aufsichtsrats die Gesell-

schaft.  

 

§ 9  

Bildung, Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats  

 

(1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus2 neun bis sechzehn Mitgliedern, darunter 

bis zu drei nicht stimmberechtigten Vertretern eines bei der Gesellschaft eingerichteten Bei-

rates, besteht.  

 

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden wie folgt bestimmt: 

 

1. Die Landräte der Gesellschafter-Landkreise sowie der Oberbürgermeister der kreis-

freien Stadt Suhl (Gesellschaftergruppe 1) sind kraft Amtes Mitglieder des Aufsichtsra-

tes. Der Verzicht auf einen Sitz im Aufsichtsrat ist für die Dauer der Amtszeit des Auf-

sichtsrates möglich und ist in Textform gegenüber der Gesellschaft zu erklären. 

2. Vier Mitglieder werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt und können je-

derzeit von dieser abberufen werden.  

3. Bis zu drei beratende Mitglieder ohne Stimmrecht werden durch die Gesellschafterver-

sammlung als Vertreter eines bei der Gesellschaft eingerichteten Beirates bestellt. 

 

 

(3) Die in Absatz 2 Nr. 3 genannten Aufsichtsratsmitglieder haben ein Rede- und Anhörungsrecht 

und unterliegen den gleichen Pflichten wie regulären Mitglieder des Aufsichtsrates. 

 

(4) Die Amtszeit des Aufsichtsrates als Organ beginnt, wenn mindestens fünf stimmberechtigte Mit-

glieder die Annahme ihres Amtes gegenüber der Gesellschaft erklärt haben. Mit dem Ablauf der 

Wahlperiode als Landrat, Oberbürgermeister oder Bürgermeister oder Beendigung der Stellung 

als Repräsentant im Beirat endet die Amtszeit des jeweilig bestellten Aufsichtsratsmitgliedes auto-

matisch. 

 

(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrates üben das ihnen übertragene Amt nach den Regeln des 

Gesellschaftsvertrages höchstpersönlich aus.  

 

(6) Ein Mitglied des Aufsichtsrates scheidet vorbehaltlich der nachstehenden Absätze 9 und 10 

mit der Beendigung der Tätigkeit für den jeweiligen Gesellschafter aus dem Aufsichtsrat 

aus.  

 

 
2 Arbeitsstand 29.07.2025: 7 bis 10 Mitglieder: Gesellschaftergruppe 1 (3 Mitglieder, davon 1 Mitglied Stadt 
Suhl); Gesellschaftergruppe 2 (1 Mitglied Städte + ggf. 1 Mitglied Gemeinden); Gesellschaftergruppe 3 (1 
Mitglied ggf. Land + fest 1 Mitglied ThürForst); bis zu 3 Mitglieder (Beirat) 
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(7) Wird über die Amtszeit des Aufsichtsrates nichts anderes bestimmt, so endet die Amtszeit 

mit dem Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresab-

schlusses für das Geschäftsjahr 2030 und danach für das jeweils vierte folgende Geschäfts-

jahr. 

 

(8) Die Amtszeit des Aufsichtsrates endet nicht vor der Neu- oder Wiederbestellung der Mit-

glieder des Aufsichtsrates. Solange für die neue Amtszeit noch keine Aufsichtsratsmitglie-

der entsandt sind, bleibt der bisherige Aufsichtsrat in der neuen Amtszeit mit allen Rechten 

und Pflichten im Amt.  

 

(9) Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so ist un-

verzüglich ein neues Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Amtszeit eines neu ent-

sandten Mitglieds endet spätestens mit Ablauf der regulären Amtszeit des ausgeschiede-

nen Mitglieds. 

 

(10) Jedes Mitglied kann sein Amt durch eigenhändig unterschriebene Erklärung gegenüber der 

Gesellschaft unter Wahrung einer Frist von einem Monat niederlegen. Die Geschäftsfüh-

rung hat hierüber den Vorsitzenden sowie die Gesellschafter unverzüglich zu informieren.  

 

(11) Der Aufsichtsratsvorsitzende kann sein Mandat durch eigenhändig unterschriebene Erklä-

rung gegenüber dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung mit einer Frist von ei-

nem Monat zum Ende des darauffolgenden Monats, in dem die Erklärung dem Vorsitzen-

den der Gesellschafterversammlung zugeht, niederlegen. Legt der Aufsichtsratsvorsit-

zende vor Ablauf der Amtszeit sein Mandat nieder, so ist unverzüglich ein neuer Vorsitzen-

der des Aufsichtsrates zu wählen. 

 

(12) Für die Amtszeit des gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages entsandten Auf-

sichtsratsmitglieds sind die in den vorstehenden Absätzen 5 bis 8 getroffenen Bestimmun-

gen entsprechend anzuwenden. 

 

(13) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten keine Vergütung.3 

 

§ 10  

Innere Ordnung des Aufsichtsrats  

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 

Vorsitzenden. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden oder im Verhin-

derungsfalle von dessen Stellvertreter geleitet. 

 

(2) Der Aufsichtsrat wird von dem Vorsitzenden, im Fall einer Verhinderung von dem stell-

vertretenden Vorsitzenden einberufen, so oft es die Geschäfte der Gesellschaft erfordern. 

Die Einberufung erfolgt mit einer Frist von 10 Tagen in Textform unter Mitteilung der Ta-

 

 
3 Nur nachrichtlich; nicht Bestandteil der Gesellschaftsvereinbarung zur Information der Lenkungsgruppe: 

Die Formulierung schließt eine Vergütung aus. Nicht ausgeschlossen ist, dass die Mitglieder des Aufsichts-
rates eine angemessene Aufwandsentschädigung pro Sitzung, die alle Kosten umfasst, erhalten können. 
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gesordnung und Übersendung dazugehöriger Unterlagen, insbesondere Beschlussvorla-

gen. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende im Verhinderungsfall sein Stellvertreter eine 

kürzere Frist wählen. Die Dringlichkeit ist in der Einladung zu begründen. 

 

(3) Der Aufsichtsrat ist einzuberufen, wenn dies ein Drittel der stimmberechtigten Aufsichtsrats-

mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. Absatz 2 Satz 2 und 

3 gelten entsprechend.  

 

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen 

worden sind und mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Aufsichtsratsmitglieder, da-

runter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, an der Sitzung teilnehmen. 

Sinkt die Anwesenheit der stimmberechtigten Mitglieder während der Sitzung dauerhaft un-

ter diese Schwelle, ist der Aufsichtsrat nicht mehr beschlussfähig. Die Beschlussfähigkeit 

hängt nicht davon ab, ob Mitglieder an Abstimmungen teilnehmen. 

 

(5) Ist der Aufsichtsrat beschlussunfähig, so ist innerhalb von fünf Werktagen durch den Vor-

sitzenden oder seinen Stellvertreter eine neue Sitzung mit gleicher Tagesordnung einzube-

rufen, die Ladungsfrist beträgt in diesem Fall sieben Tage. War die ursprüngliche Sitzung 

unter Verkürzung der Ladungsfrist auf weniger als sieben Tage eingeladen worden, gilt 

diese verkürzte Ladungsfrist auch für die erneute Einladung. In diesem Fall ist der Auf-

sichtsrat ohne Rücksicht auf die Zahl der an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder be-

schlussfähig. Auf diese Konsequenz ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen. 

 

(6) Beschlüsse des Aufsichtsrats sollen in der Regel in Präsenz-Sitzungen gefasst werden.  

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann im Einzelfall auch zu einer virtuellen Aufsichtsrats-

sitzung (Videokonferenz) oder einer hybriden Form (Präsenzsitzung mit Kombination einer 

Videokonferenz) unter Einhaltung der Vorgaben des vorstehenden Absatzes 2 einladen. 

Videokonferenzen oder hybride Formen gelten als Sitzungen des Aufsichtsrats im Sinne 

dieses Gesellschaftsvertrags. Der Aufsichtsrat beschließt mit einfacher Mehrheit der abge-

gebenen stimmberechtigten Stimmen, Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

 

(7) Außerhalb von Sitzungen kann die Beschlussfassung auch schriftlich, durch Telefax, per E-

Mail oder durch Telefonkonferenz (mehrere Wege sind parallel zulässig) gefasst werden, 

wenn sich alle Aufsichtsratsmitglieder mit dieser Form der Beschlussfassung einverstanden 

erklären. Wenn sich in einer Aufsichtsratssitzung auf eine Form der Beschlussfassung au-

ßerhalb einer Sitzung verständigt wurde und dies im Protokoll dokumentiert ist, muss keine 

erneute Einverständniserklärung zur Form der Beschlussfassung eingeholt werden. 

 

(8) Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden – bei dessen Abwesenheit die 

seines Stellvertreters – den Ausschlag.  

 

(9) Abwesende stimmberechtigte Aufsichtsratsmitglieder können in Anwendung von § 108 Abs. 

3 AktG zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung in den Sitzungen des Aufsichtsrats an 

der Beschlussfassung teilnehmen (schriftliche Stimmabgabe). Das gilt auch für die zweite 

Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden. Die schriftliche Stimmabgabe ist in der jeweiligen 

Sitzung zu überreichen und wird als Anlage zum Protokoll genommen. 
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(10) Abwesende stimmberechtigte Aufsichtsratsmitglieder können bei Verhinderung im Einzel-

fall per schriftlicher Vollmacht auch eine zur Vertretung der Kommune berechtigte Person 

oder einen Beschäftigten der Kommune bevollmächtigen, sie in der Aufsichtsratssitzung zu 

vertreten. Diesem Bevollmächtigten kommen im Rahmen der Aufsichtsratssitzung sämtli-

che Rechte eines Aufsichtsratsmitglieds zu, insbesondere also das Sitz-, Rede- Antrags- 

und Stimmrecht. § 111 Abs. 6 AktG findet insoweit keine Anwendung. Die schriftliche Voll-

macht ist in der jeweiligen Sitzung vorzulegen und wird als Anlage zum Protokoll genom-

men. 

 

Die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates können sich in Aufsichtsratssitzungen ausschließ-

lich nach den Regeln des Gesellschaftsvertrages vertreten lassen. 

 

(11) Der Aufsichtsrat kann dauerhaft oder temporär aus seiner Mitte fachlich qualifizierte Aus-

schüsse bilden und deren Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse festlegen. Die 

Ausschüsse dienen der Vorbereitung von Aufsichtsratsbeschlüssen und können mit Ent-

scheidungsbefugnissen ausgestattet werden. Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsord-

nung für die Ausschüsse erlassen. Im Übrigen gelten zu Form und Fristen die Regelungen 

für den Aufsichtsrat in sinngemäßer Anwendung. 

 

(12) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrates mit beratender Stimme 

teil, es sei denn, der Aufsichtsrat beschließt im Einzelfall die Nichtteilnahme. Soweit die 

Geschäftsführung persönlich unmittelbar von einem Tagesordnungspunkt betroffen ist, 

nimmt sie an der Sitzung nicht teil, ohne dass es eines Beschlusses hierzu bedarf (z. B. bei 

Beratungen zur Abberufung oder bei Vertragsangelegenheiten), sie kann in diesem Fall 

aufgrund eines Beschlusses zur Sitzung zugelassen werden.  Gäste können an der Auf-

sichtsratssitzung teilnehmen, wenn der Aufsichtsrat dem zustimmt. 

 

(13) Über Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist unverzüglich ein Protokoll anzuferti-

gen, welches vom Vorsitzenden zu unterzeichnen und allen stimmberechtigten Aufsichts-

ratsmitgliedern zu übermitteln ist. 

 

 

(14) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind zur Verschwiegenheit über ihre Tätigkeit verpflichtet, 

dies gilt insbesondere über erhaltene vertrauliche Berichte und die Inhalte von Sitzungen. 

Die Sitzungen des Aufsichtsrats sind nicht-öffentlich und vertraulich. 

 

§ 11  

Aufgaben des Aufsichtsrats  

(1) Dem Aufsichtsrat obliegt die Überwachung der Geschäftsführung in einer entsprechenden 

Anwendung des § 111 AktG. Der Aufsichtsrat berät neben den eigenen Vorlagen die Vor-

lagen für die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und gibt Beschlussempfehlungen 

an diese ab.  

 

(2) Der Aufsichtsrat ist für folgende Angelegenheiten originär zuständig: 

a. Empfehlung an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlus-

ses, zur Verwendung des Jahresergebnisses und zur Entlastung der Geschäftsfüh-

rung und zur Erstellung und Änderung einer Finanzordnung 

b. Empfehlung an die Gesellschafterversammlung über die Bestellung und Abberufung 
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der Geschäftsführung;  

c. den Abschluss, die Änderung und Beendigung der Anstellungsverträge mit dem Ge-

schäftsführer einschließlich der Festlegung der Vertretungsbefugnisse auf Beschluss 

der Gesellschafterversammlung gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3; 

d. die Bestellung und Abberufung von Prokuristen und von Handlungsbevollmächtigten, 

soweit letztere für den gesamten Geschäftsbetrieb bevollmächtigt sind; jeweils auf 

Vorschlag der Geschäftsführung; 

e. die Erstellung und Änderung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung; 

f. die Erarbeitung und Verabschiedung einer inneren Ordnung eines Beirats bei Bedarf. 

Diese kann Bestimmungen über die Zusammensetzung, den Vorsitz, den Turnus der 

Sitzungen, Wahlen und Abstimmungen betreffend, das Nachrückverfahren bei Amts-

niederlegung, im Falle der Verhinderung an der persönlichen Teilnahme oder für den 

Fall der Aufhebung oder Auflösung eines der ständigen Mitglieder eines Beirats ent-

halten.  

g. Empfehlung an die Gesellschafterversammlung über die Geltendmachung von Er-

satzansprüchen, welche der Gesellschaft aus der Geschäftsführung gegen gegen-

wärtige oder ehemalige Geschäftsführer zustehen, sowie die Vertretung der Gesell-

schaft in Prozessen, welche sie gegen gegenwärtige oder ehemalige Geschäftsführer 

zu führen hat; der Aufsichtsrat kann die Geschäftsführung oder andere Personen er-

mächtigen, diese Ansprüche namens der Gesellschaft geltend zu machen; 

h. die Bestellung des Abschlussprüfers und Erteilung des Prüfauftrages; 

i. Bestätigung des von der Geschäftsführung erstellten jährlichen Wirtschaftsplans. 

(3) Die Geschäftsführer bedürfen im Innenverhältnis der Zustimmung des Aufsichtsrats in fol-

genden Geschäftsvorfällen, soweit diese nicht bereits in einem genehmigten Wirtschafts-

plan enthalten waren: 

a. Maßnahmen der jährlichen und mittelfristigen Unternehmensplanung sowie ein stra-

tegisches Unternehmenskonzept;  

b. der Abschluss, die Änderung und Kündigung von Miet-, Pacht- oder Leasingverträgen 

und anderen Verträgen mit einer jährlichen Verpflichtung, deren Höhe in der Ge-

schäftsordnung für die Geschäftsführung festgelegt wird, sowie die Aufnahme von 

Bankkrediten und die Einräumung von Kontokorrentkrediten; 

c. der Erwerb, die Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksglei-

chen Rechten einschließlich entsprechender Verpflichtungsgeschäfte, soweit die fest-

gelegte Wertgrenze aus der Geschäftsordnung der Geschäftsführung überschritten 

wird; 

d. das Eingehen von Wechselverbindlichkeiten und die Übernahme von Bürgschaften 

und sonstigen Garantien; 

e. Einzelinvestitionen sowie Bau- und Instandhaltungsinvestitionen, welche einen Be-

trag übersteigen, der in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festgelegt 

wird; 

f. Abschluss oder Änderung von Anstellungsverträgen, die Abfindung bei Dienstbeen-

digung, die Gewährung sonstiger Leistungen und der Abschluss von Honorarverträ-

gen, sofern eine vom Aufsichtsrat bzw. in der Geschäftsordnung für die Geschäfts-

führung festgesetzte Bemessungsgrenze oder die Kündigungsfrist von einem Jahr 

überschritten wird;  

g. der Abschluss sowie die Änderung und Beendigung von Dienstleistungs- oder Ge-

schäftsbesorgungsverträgen mit einer jährlichen Verpflichtung im Einzelfall deren 

Höhe in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festgelegt wird; 
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h. die Einleitung gerichtlicher oder schiedsgerichtlicher Verfahren sowie deren Beendi-

gung durch Vergleiche oder Rücknahme der Anträge, soweit die festgelegte Streit-

wertgrenze aus der Geschäftsordnung der Geschäftsführung überschritten wird; 

i. der Einsatz von Finanzinstrumenten und die Aufnahme von Finanzanlagen jeglicher 

Art, soweit die Geschäftsordnung der Geschäftsführung nicht Abweichendes regelt; 

j. die Errichtung, Verlegung und Aufhebung von Zweigniederlassungen und Betriebs-

stätten; 

k. die Übernahme von Pensionsverpflichtungen; 

l. Abschluss eines Kontokorrentkreditvertrages, soweit dieser nicht Bestandteil eines 

Wirtschaftsplans ist, 

m. der Abschluss, die Änderung und Aufhebung von Betriebsführungs-, Betriebspacht- 

und anderen Betriebsüberlassungs- sowie Grundstücksüberlassungsverträgen, so-

weit die festgelegten Wertgrenzen aus der Geschäftsordnung der Geschäftsführung 

überschritten werden; 

n. die Anstellung von Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgabenordnung von Ge-

schäftsführungsmitgliedern und Prokuristen; 

o. der Abschluss, die Änderung und Aufhebung von Verträgen mit verbundenen Unter-

nehmen bzw. deren Gesellschaftern, soweit im Einzelfall eine in der Geschäftsord-

nung der Geschäftsführung festzulegende Wertgrenze überschritten wird; 

 

(4) Der Aufsichtsrat kann im Einzelfall oder generell weitere Geschäfte von seiner Zustimmung 

abhängig machen. 

 

(5) Sofern die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrats nicht ohne Nachteil für die Gesellschaft 

abgewartet werden kann, ist die Zustimmung des Aufsichtsratsvorsitzenden oder im Ver-

hinderungsfall von dessen Stellvertreter einzuholen. Die übrigen Aufsichtsratsmitglieder 

sind unverzüglich zu unterrichten. Kann auch die Zustimmung des Vorsitzenden oder des 

Stellvertreters nicht eingeholt werden, so handelt die Geschäftsführung nach pflichtgemä-

ßem Ermessen. Die Gründe für die Notwendigkeit der Eilentscheidung und die Art der Er-

ledigung sind dem Aufsichtsrat unverzüglich mitzuteilen. 

 

§ 12  

Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung 

(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und die Geschäftsführung stimmen sich laufend eng über 

die Angelegenheiten der Gesellschaft ab und bereiten insbesondere die Sitzungen des Auf-

sichtsrats und die Beschlussvorlagen vor. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist der An-

sprechpartner der Geschäftsführung. 

 

(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann hierzu vom Geschäftsführer aller dem Zweck dien-

lich erscheinende Auskünfte verlangen. Informationswünsche von Mitgliedern des Auf-

sichtsrats sind dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu übermitteln. 

 

(3) Der Aufsichtsrat hat im Rahmen seiner Überwachungspflichten das Recht, aufgrund eines 

Beschlusses des Aufsichtsrats von den Geschäftsführern alle dem Zweck dienlich erschei-

nenden Auskünfte zu verlangen. Der Aufsichtsrat kann darüber hinaus im Beschlusswege 

Prüfungsaufträge an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an externe Prüfer auf Kosten 

der Gesellschaft erteilen. 
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§ 13  

Gesellschafterversammlung  

(1) Die Gesellschafterversammlung wird einberufen, wenn das Interesse der Gesellschaft es 

erfordert. Daneben sind außerordentliche Gesellschafterversammlungen einzuberufen, 

wenn die Geschäftsführung oder der Aufsichtsratsvorsitzende es unter Angabe des Zwecks 

und der Gründe verlangen. Gesellschafter, welche allein oder zusammen mindestens 10 % 

des Stammkapitals besitzen, haben das Recht, eine Gesellschafterversammlung einzube-

rufen, wenn ein Geschäftsführer auf seinen/ihren die Angaben des Zwecks und der Gründe 

enthaltenden Antrag die Einberufung ablehnt oder binnen zwei Wochen nach Eingang des 

Antrags die Gesellschafterversammlung nicht einberufen hat. Absatz 3 Satz 2 gilt entspre-

chend. In jedem Geschäftsjahr findet zur Feststellung des Jahresabschlusses, zum Be-

schluss der Ergebnisverwendung und zur Entlastung des Aufsichtsrats und der Geschäfts-

führung mindestens eine Gesellschafterversammlung statt.  

 

(2) Die Gesellschafterversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen 

stellvertretenden Vorsitzenden. Die Sitzungen der Gesellschafterversammlung werden vom 

Vorsitzenden oder im Verhinderungsfalle von dessen Stellvertreter geleitet. 

 

(3) Die Gesellschafterversammlung wird von dem Vorsitzenden, im Fall einer Verhinderung 

von dem stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. Die Einberufung erfolgt mit einer Frist 

von 14 Tagen in Textform unter Mitteilung der Tagesordnung und Übersendung dazuge-

höriger Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen. Bei der Berechnung der Frist wird 

der Tag der Versendung der Einladung nicht mitgezählt. Die Gesellschafterversammlung 

findet am Sitz der Gesellschaft statt, falls nicht alle Gesellschafter mit einem anderen Ver-

sammlungsort einverstanden sind. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende im Verhinde-

rungsfall sein Stellvertreter eine kürzere Frist wählen, darf aber auch in diesen Fällen nicht 

weniger als drei Tage betragen. Die Dringlichkeit ist in der Einladung zu begründen. Abwei-

chend von § 51 Abs. 1 S. 1 GmbHG kann die Einladung der Gesellschafter auch per E-Mail 

und / oder Fax erfolgen. 

 

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsge-

mäß geladen worden sind und mindestens die Hälfte aller Stimmen vertreten sind. Sinkt die 

Stimmenanzahl während der Sitzung dauerhaft unter diese Schwelle, ist die Gesellschaf-

terversammlung nicht mehr beschlussfähig. Die Beschlussfähigkeit hängt nicht davon ab, 

ob Mitglieder an Abstimmungen teilnehmen. 

 

(5) Die Rechte in der Gesellschafterversammlung werden für die Gesellschafter durch deren 

gesetzliche Vertreter wahrgenommen. Diese sind berechtigt, sich durch ihre Stellvertreter 

im Amt oder durch Vollmacht vertreten zu lassen.  

 

(6) Die Geschäftsführung der Gesellschaft und der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein 

Stellvertreter nehmen an den Gesellschafterversammlungen ohne Stimmrecht teil, soweit 

die Gesellschafterversammlung im Einzelfall nichts Abweichendes beschließt. Gäste kön-

nen an der Gesellschafterversammlung teilnehmen, wenn hierzu spätestens zu Beginn der 

Gesellschafterversammlung ein zustimmender Beschluss gefasst wird. 

 

(7) Die Gesellschafter sind auch bei Rechtsgeschäften sich selbst gegenüber in der Gesell-

schafterversammlung stimmberechtigt. 
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(8) Die Gesellschafterversammlung soll sich unter Einhaltung der Bestimmungen dieses Ge-

sellschaftsvertrages eine Geschäftsordnung geben. 

 

 

§ 14  

Aufgaben der Gesellschafterversammlung 

(1) Der Bestimmung der Gesellschafter unterliegen die in § 46 GmbHG benannten Maßnah-

men, soweit sie nicht im Einzelfall durch diesen Gesellschaftsvertrag einem anderen Ge-

sellschaftsorgan zur Entscheidung zugewiesen sind. Die Gesellschafterversammlung ist 

gegenüber der Geschäftsführung weisungsberechtigt. Darüber hinaus ist die Entschei-

dungsbefugnis der Gesellschafterversammlung in den Fällen begründet, die ihr durch Re-

gelungen dieses Gesellschaftsvertrages zugewiesen sind. 

 

(2) Der Bestimmung bzw. Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedürfen: 

1. die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses; 

2. die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder;  

3. die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung; 

4. die Entlastung der Geschäftsführung; 

5. die Einforderung von Einzahlungen auf die Stammeinlagen; 

6. die Teilung, die Zusammenlegung sowie die Einziehung von Geschäftsanteilen; 

7. die Änderung des Gesellschaftsvertrages, hier insbesondere: 

a. die Änderung des Unternehmensgegenstandes, 

b. die Änderung des Unternehmenszwecks und 

c. die Umwandlung der Rechtsform; 

8. die Auflösung der Gesellschaft; 

9. Kapitalerhöhungen oder Kapitalherabsetzungen; 

10. die Genehmigung von Verfügungen über Geschäftsanteile; 

11. Ausschluss von Gesellschaftern; 

12. der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen und über den 

Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen; 

13. die Erstellung und Änderungen einer Finanzordnung; 

14. die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat nebst der Festsetzung einer Aufwandsent-

schädigung des Aufsichtsrats; 

15. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, die der Aufsichtsrat vorlegt, soweit sie 

sonst nicht ohnehin in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallen; 

16. die Einrichtung eines Beirats. 

 

(3) Die Gesellschafterversammlung kann Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats nach diesem 

Gesellschaftsvertrag einzeln oder insgesamt durch Beschluss mit 75 Prozent aller Gesell-

schafterstimmen an sich ziehen und/oder im Falle von Zustimmungsvorbehalten zugunsten 

des Aufsichtsrats diese an sich ziehen und die jeweilige Zustimmung an dessen Stelle er-

teilen oder verweigern. Die Gesellschafterversammlung kann der Geschäftsführung und 

dem Aufsichtsrat ferner Weisungen erteilen. Weisungen bedürfen 75 Prozent aller Gesell-

schafterstimmen. 
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§ 15  

Gesellschafterbeschluss, Stimmrecht 

(1) Gesellschafterbeschlüsse werden in der Gesellschafterversammlung gefasst. Sie können 

auch in Textform gefasst werden, wenn sich alle Gesellschafter mit dieser Form der Be-

schlussfassung einverstanden erklären.  

 

(2) Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern 

diese Satzung bzw. das Gesetz oder eine Gesellschaftervereinbarung nicht eine andere 

Stimmenmehrheit vorschreiben. Abgestimmt wird nach Kapitalanteilen. Je 1,00 Euro (in 

Worten: ein Euro) gewähren eine Stimme. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zäh-

len bei der Berechnung der Mehrheit der abgegebenen Stimmen nicht mit. Bei Stimmgleich-

heit gilt ein Antrag als abgelehnt. Ein Gesellschafter kann sein Stimmrecht nur einheitlich 

ausüben, auch wenn er durch mehr als eine bevollmächtigte Person vertreten wird. 

 

(3) Zu folgenden Maßnahmen ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen 

erforderlich: 

1. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, hier insbesondere 

a. die Änderung des Unternehmensgegenstandes, 

b. die Änderung des Unternehmenszwecks und 

c. die Umwandlung der Rechtsform 

2. Kapitalerhöhungen oder Kapitalherabsetzungen; 

3. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses; 

4. die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung;  

5. die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder und der Geschäftsführung; 

6. der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen und über den 

Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen; 

7. die Verfügungen (Teilungen, Übertragungen oder Belastungen) über Geschäftsan-

teile oder Teilen von solchen; 

8. die Aufnahme weiterer Gesellschafter; 

9. die Errichtung von Zweigniederlassungen, die Gründung oder Übernahme gleicharti-

ger oder ähnlicher Unternehmen;  

10. die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat nebst der Festsetzung der Aufwandsent-

schädigung der Aufsichtsratsmitglieder; 

11. Entscheidungen über die langjährige Geschäftspolitik und die strategischen Unter-

nehmensziele; 

12. Beschluss über den Wirtschaftsplan im Nachtragsfalle, soweit im Einzelfall eine in der 

Geschäftsordnung des Aufsichtsrates festzulegende Wertgrenze überschritten ist;  

13. Veränderung der Einflussrechte der kommunalen Vertreter auf Entscheidungen im 

Unternehmen; 

14. Veränderung des Haftungsumfangs der einzelnen Gesellschafter;  

15. Abschluss, Kündigung, Änderung und Aufhebung von Unternehmensverträgen. 

Für Beschlüsse zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 bis 9, 11 bis 12 und 15 ist zuvor eine Empfehlung des 

Aufsichtsrates einzuholen. 

 

(4) Über die Gesellschafterversammlung ist unverzüglich ein Protokoll anzufertigen, welches 

vom Vorsitzenden zu unterzeichnen und allen Gesellschaftern zu übermitteln ist. Die Ge-

nehmigung des Protokolls erfolgt in der nächsten Sitzung. 
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(5) Beschlüsse außerhalb der Gesellschafterversammlung hat der Vorsitzende in einem Pro-

tokoll unter Angabe der Stimmabgabe der einzelnen Gesellschafter und des Abstimmungs-

ergebnisses festzuhalten. Das Protokoll ist innerhalb von einem Monat nach Abschluss des 

Abstimmungsvorgangs den einzelnen Gesellschaftern zu übermitteln. 

 

(6) Gesellschafterbeschlüsse können von den Gesellschaftern nur innerhalb einer Frist von 

einem Monat nach Kenntnis des Beschlusses durch Klage angefochten werden. Die Mo-

natsfrist beginnt spätestens mit dem Zugang des Versammlungsprotokolls bzw. — im Falle 

der Beschlussfassung außerhalb der Gesellschafterversammlung gemäß vorstehendem 

Absatz 4 — mit Zugang der Mitteilung des Ergebnisses der Beschlussfassung bei dem be-

troffenen Gesellschafter. 

 

§ 16  

Verhältnis zu Tochterunternehmen 

(1) Bei der Bestellung der Geschäftsführer von Tochterunternehmen sollen die Geschäftsfüh-

rer der Gesellschaft mit den Geschäftsführern der Tochtergesellschaften identisch sein. 

 

(2) Die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder von Tochtergesellschaften erfolgt je durch die 

Gesellschafterversammlung der Gesellschaft. Dabei sollen die Aufsichtsratsmitglieder der 

Gesellschaft selbst auch zu Aufsichtsratsmitgliedern der Tochtergesellschaften bestellt 

werden, soweit die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder in den Tochtergesellschaften iden-

tisch ist. 

 

(3) Die Geschäftsführer haben durch geeignete Maßnahmen im Rahmen des Weisungsrechtes 

sicherzustellen, dass die Wirtschaftspläne von Tochterunternehmen aus dem Wirtschafts-

plan der Gesellschaft heraus entwickelt und vollzogen werden. 

 

§ 17  

Aufgaben von Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat 

bei der Beschlussfassung von Tochtergesellschaften 

(1) Die Gesellschaft ist Gesellschafterin von verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. 

AktG (nachfolgend zusammenfassend auch „Tochtergesellschaften“). Sie wird in der Ge-

sellschafterversammlung und bei Beschlussfassungen durch die Geschäftsführung vertre-

ten. Bei der Ausübung der Gesellschafterrechte in Tochtergesellschaften ist diese an die 

nachfolgenden Zustimmungserfordernisse der Gremien der Gesellschaft gebunden. 

 

Fällt eine Angelegenheit bei der Gesellschaft in die Zuständigkeit der Gesellschafterver-

sammlung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1. – 12, bedarf die Ausübung entsprechender Gesell-

schafterrechte (insbesondere Beschlussfassungen) bei Tochtergesellschaften der vorheri-

gen Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft. Für Beschlüsse zu § 15 

Abs. 3 Nr. 1 bis 9, 11 bis 12 und 15 ist zuvor eine Empfehlung des Aufsichtsrats einzuholen. 

 

(2) Bedarf eine Angelegenheit bei einer Tochtergesellschaft über die in Absatz 2 geregelten 

Fälle hinaus der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Tochtergesellschaft, so 
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darf ein entsprechender Gesellschafterbeschluss der Tochtergesellschaft nur nach vorhe-

riger Zustimmung des Aufsichtsrats gefasst werden.  

 

(3) Der Aufsichtsrat ist berechtigt, weitere Zustimmungserfordernisse oder sofern im Einzelfall 

die vom Aufsichtsrat bzw. in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festzulegen-

den Grenzen (Zeitdauer, Wert) überschritten werden, abweichende Wertgrenzen bei Toch-

tergesellschaften im Rahmen einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung zu bestim-

men. 

 

§ 18   

Ausschüsse der Gesellschafterversammlung 

(1) a) Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, dass aus ihrer Mitte Ausschüsse 

gebildet werden. Die Ausschüsse haben die Verhandlungen und Beschlüsse der Ge-

sellschafterversammlung vorzubereiten und darüber zu wachen, dass ihre Be-

schlüsse ausgeführt werden. 

b) Die Gesellschafterversammlung kann aus ihrer Mitte weitere Ausschüsse bilden. Auf-

gaben, Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse bestimmt die Gesellschafterver-

sammlung. Den Ausschüssen können, soweit gesetzlich zulässig, auch Entschei-

dungsbefugnisse der Gesellschafterversammlung übertragen werden. 

 

(2) a) Die Gesellschafterversammlung bildet einen Nominierungsausschuss. Dem Nominie-

rungsausschuss gehören der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, sein Stell-

vertreter sowie ein auf Vorschlag der Gesellschafterversammlung gewähltes Mitglied 

der Gesellschafterversammlung an. Den Vorsitz im Nominierungsausschuss führt der 

Vorsitzende der Gesellschafterversammlung. 

b) Der Nominierungsausschuss bereitet die Bestellung sowie Abberufung der Mitglieder 

des Aufsichtsrates durch die Gesellschafterversammlung vor. Insbesondere bereitet 

er die Entscheidungen zur Diskussion und Entscheidung durch die Gesellschafterver-

sammlung vor. Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, geeignete Kandidaten 

für die Aufsichtsratsarbeit zu suchen, die er der Gesellschafterversammlung für des-

sen Bestellungsvorschläge in den Aufsichtsrat vorschlägt.  

 

(3) a) Den Vorsitz im Ausschuss führt der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, so-

fern nicht im Einzelfall etwas anders bestimmt ist. 

b) Die Regelungen der Geschäftsordnung für die Gesellschafterversammlung gelten 

sinngemäß für die Ausschüsse der Gesellschafterversammlung. 

 

(4) a) Mitglieder der Gesellschafterversammlung, die einem Ausschuss nicht angehören, 

haben das Recht, an den Ausschusssitzungen teilzunehmen, wenn der Vorsitzende 

nichts anderes bestimmt. 

b) Die Ausschussvorsitzenden berichten in der nächsten Gesellschafterversammlung 

über die Arbeit der Ausschüsse. 
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§ 19  

Beirat Destinationsmanagement Thüringer Wald 

(1) Die Gesellschaft kann einen Beirat einberufen. In den Beirat bittet bzw. beruft die Gesell-

schafterversammlung geeignete Unternehmen bzw. Personen der privaten, wie gewerbli-

chen Tourismus- und Freizeitwirtschaft oder hierfür relevanter Unternehmen (z. B. aus dem 

Bereich ÖPNV) der gemäß § 3 Abs. 3 dieser Satzung verbundenen Institutionen, Vereine 

und sonstiger tourismusrelevanter Gruppierungen und Personen. 

 

(2) Der Beirat berät den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung bei touristischen Themen und 

Maßnahmen. Die Themenbereiche ergeben sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. 

Ihm stehen keine Entscheidungs- oder Weisungsbefugnisse zu.  

 

(3) Der Beirat setzt sich vorrangig aus Vertretern der Wirtschaft zusammen, die in den Arbeits-

gruppen der Gesellschaft aktiv sind.  

 

(4) Die Beiratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von 

50 % der abgegebenen Stimmen gewählt und bestellt. Die Bestellung erfolgt auf bis zu 5 

Jahre.  

 

(5) Der Beirat wählt für die Dauer von jeweils fünf Jahren aus seiner Mitte einen Vorsitzenden 

und einen oder zwei stellvertretende Vorsitzende. 

 

(6) Die Mitglieder des Beirats üben das ihnen übertragene Amt höchstpersönlich aus. Bei Ver-

hinderung kann sich jedes Beiratsmitglied nur durch ein anderes Mitglied, das eine schrift-

liche Vollmacht vorweist, vertreten lassen. 

 

(7) Der Vorsitzende des Beirats beruft den Beirat ein, wenn die Geschäfte der Gesellschaft 

dies erfordern, mindestens jedoch einmal im Kalenderhalbjahr. Er ist zur Einberufung ver-

pflichtet, falls ein Mitglied des Beirats oder ein Geschäftsführer der Gesellschaft es verlangt. 

Die Einberufung erfolgt rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung, des Ortes und der 

Zeit der Sitzung.  

 

(8) Empfehlungen des Beirates können auch ohne Abhaltung einer Beiratssitzung insbeson-

dere auch im Rund-um-Verfahren in schriftlicher Form, mündlich oder per Telefon, Telefax 

oder E-Mail oder auch in entsprechend kombinierten Abstimmungsverfahren und -formen 

gefasst werden, soweit alle Mitglieder mit dieser Art der Abstimmung einverstanden sind 

und soweit nicht zwingende Formvorschriften bestehen. 

 

(9) Der Beirat ist abstimmungsfähig, wenn mindestens fünf Mitglieder an der Abstimmungsfas-

sung teilnehmen. Ein Beiratsmitglied nimmt auch dann an einer Abstimmung teil, wenn es 

sich bei der Abstimmung der Stimme enthält.  

 

(10) Jedes Beiratsmitglied hat eine Stimme.  

 

(11) Der Beirat entscheidet mit einfacher Mehrheit der bei der Abstimmungsfassung anwesen-

den Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, bei seiner Verhin-

derung die des Stellvertreters den Ausschlag. 
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(12) Über die in jeder Beiratssitzung gefassten Empfehlungen ist eine Niederschrift aufzuneh-

men, die vom jeweiligen Schriftführer und vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen ist. Sie soll 

Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung sowie Inhalt 

und Ergebnis der gefassten Abstimmungen und Empfehlungen an den Aufsichtsrat 

und/oder die Geschäftsführung enthalten. 

 

(13) Die Mitglieder des Beirats erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung. 

 

(14) Ergänzend gelten § 10 Abs. 10 und § 11 Abs. 2 lit. f) dieser Satzung.  

 

§ 20  

Destinationsversammlung Tourismus Thüringer Wald GmbH 

(1) Die Gesellschaft richtet eine Destinationsversammlung ein, die die Beratung der Gesell-

schaft bei touristischen Themen und Maßnahmen zur Aufgabe hat. Mitglieder der Destina-

tionsversammlung sind neben den Gesellschaftern insbesondere die regionalen Tourismu-

sorganisationen und die Tourismuswirtschaft. 

 

(2) Die Mitglieder der Destinationsversammlung werden auf Vorschlag des Aufsichtsrates von 

der Gesellschafterversammlung berufen. 

 

(3) Die Destinationsversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung des 

Aufsichtsrates bedarf. Die Destinationsversammlung wählt sich eine Vorsitzende/einen 

Vorsitzenden und eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter. 

 

(4) Die Destinationsversammlung richtet nach Bedarf Facharbeitskreise ein. 

 

(5) Die Destinationsversammlung soll mindestens einmal jährlich stattfinden. 

 

 

III. Finanzen und finanzwirtschaftliche Verhältnisse 

 

§ 21  

Übernahme von Verlusten 

Die Gesellschafter sind nicht zur Übernahme von Verlusten der Gesellschaft in unbestimmter 

oder unangemessener Höhe verpflichtet. 

 

§ 22  

Unternehmensplanung, Berichte an den Aufsichtsrat  

(1) Die Geschäftsführung hat ein strategisches Unternehmenskonzept zu erstellen und turnus-

mäßig fortzuschreiben, das die Eigentümerziele weiter konkretisiert und vorrangige Hand-

lungsfelder sowie daraus abgeleitete Projekte und Maßnahmen festlegt. Dieses ist dem 

Aufsichtsrat zur Zustimmung vorzulegen. Dieses Konzept bildet die Grundlage für die jähr-

liche Unternehmensplanung. 
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(2) Die Geschäftsführung hat rechtzeitig vor Beginn des neuen Geschäftsjahres dem Aufsichts-

rat eine Unternehmensplanung (bestehend aus: Erfolgs- Finanz-, Investitions- und Perso-

nalplan) für das kommende Geschäftsjahr sowie eine mittelfristige Unternehmensplanung 

zur Zustimmung vorzulegen.  

 

(3) Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat entsprechend § 90 AktG zu berichten. In den 

Berichten soll insbesondere der Geschäftsgang im Berichtsquartal unter Gegenüberstel-

lung der Planung dargelegt werden.  

 

(4) Zur ersten Aufsichtsratssitzung eines Geschäftsjahres berichtet die Geschäftsführung in 

Textform über den Geschäftsablauf des vergangenen Geschäftsjahres unter Gegenüber-

stellung der Planung. Dabei ist ein zusammenfassender Überblick über die Investitionen 

des Vorjahres zu geben, die nicht zustimmungsbedürftig waren. 

 

§ 23  

Jahresabschluss, Ergebnisverwendung, Buchführung 

(1) Der Jahresabschluss mit allen seinen Teilen sind nach Maßgabe des § 75 Abs. 4 Nr. 1. der 

Thüringer Kommunalordnung entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden 

Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs aufzustellen und zu prüfen. In dem Lagebericht 

ist auch zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung sowie zur 

Einhaltung des EU-Beihilferecht Stellung zu nehmen. 

 

(2) Ein Nachhaltigkeitsbericht im Sinne der Gesetzgebung auf Grundlage der CSRD oder einer 

ihr nachfolgenden Gesetzesregelung ist nur zu erstellen, soweit die Gesellschaft gesetzlich 

verpflichtet ist. 

 

(3) Der in dem Jahresabschluss ausgewiesene Jahresüberschuss, gegebenenfalls erhöht um 

einen Gewinnvortrag oder gemindert um einen Verlustvortrag, wird, soweit die Gesellschaf-

ter nichts anderes beschließen, auf neue Rechnung vorgetragen. Der Verwendungsbe-

schluss kann auch, die Einstellung des Gewinns in die Gewinnrücklage zum Inhalt haben.  

 

(4) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-

lustrechnung und Anhang sowie einen Lagebericht innerhalb der gesetzlichen Fristen auf-

zustellen und dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen.  

 

(5) Der Auftrag an den Abschlussprüfer ist um die Prüfung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 Haushalts-

grundsätzegesetz (HGrG) zu erweitern und der Bericht gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 zu ergän-

zen. 

 

(6) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Ver-

wendung des Jahresergebnisses oder Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis 

schriftlich an die Gesellschafterversammlung zu berichten. 

 

(7) Die Gesellschafterversammlung hat in den ersten acht Monaten des neuen Geschäftsjah-

res über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Verwendung des Jahreser-

gebnisses oder Bilanzgewinns zu beschließen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und 

der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers sind innerhalb der gesetzlich oder satzungsge-

mäß bestimmten Fristen den Gesellschaftern zu übersenden. 
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(8) Eine Abschrift des Jahresabschlusses ist den Gesellschaftern gemeinsam mit der Stellung-

nahme des Aufsichtsrats spätestens zwei Wochen vor der Beschlussfassung über den Jah-

resabschluss zu übersenden. 

 

(9) Mit Ablauf von zwei Monaten nach Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesell-

schafterversammlung sind Einwendungen gegen den Jahresabschluss ausgeschlossen. 

 

(10) Die Offenlegung des Jahresabschlusses richtet sich nach den Vorschriften des Dritten Bu-

ches des Handelsgesetzbuches. 

 

§ 24  

Angabe Bezüge geschäftsführender Unternehmensorgane 

(1) Vorbehaltlich weitergehender oder entgegenstehender gesetzlicher Vorschriften sind zur 

Schaffung von mehr Transparenz in öffentlichen Unternehmen die für die Tätigkeiten im 

Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Nr. 9 HGB der Mitglieder der 

Geschäftsführung, des Aufsichtsrates, des Beirates oder einer ähnlichen Einrichtung im 

Anhang zum Jahresabschluss jeweils für jede Personengruppe sowie zusätzlich unter Na-

mensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mitgliedes dieser Personengruppen unter Auf-

gliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nr. 9 Buchstabe a) HGB zur Veröffent-

lichung anzugeben.  

 

(2) Von der Möglichkeit des Verzichts auf die Angaben zur Vergütung nach § 286 Absatz 4 

HGB soll kein Gebrauch gemacht werden. 

 

§ 25  

Prüfungsrechte 

(1) Dem Land Thüringen stehen die Rechte aus § 53 HGrG zu.  

 

(2) Dem Thüringer Rechnungshof hat die Befugnisse nach § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz. 

Die Gesellschaft kann mit dem Rechnungshof eine Vereinbarung nach § 104 Abs. 1 Nr. 3 

ThürLHO treffen. 

 

(3) Den für die Landkreise und kommunalen Gesellschafter zuständigen Rechnungsprüfungs-

ämtern werden die in § 54 HGrG vorgesehenen Befugnisse eingeräumt. 

 

§ 26  

Informations- und Kontrollrecht, Informationspflicht 

(1) Für jeden Gesellschafter besteht das Auskunfts- und Einsichtsrecht nach § 51a GmbHG. 

 

(2) Jedem Gesellschafter ist - abgesehen von der Abschrift der Bilanz nebst Gewinn- und Ver-

lustrechnung gemäß § 23 Abs. 7 - eine Abschrift der Körperschaftssteuererklärung sowie 

der entsprechenden Bescheide in Textform zu übersenden. 
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§ 27  

Auftragsvergabe 

Die Gesellschaft ist als öffentliche Auftraggeberin an das für öffentliche Auftraggeber im Freistaat 

Thüringen geltende Vergaberecht gebunden.  

 

 

IV. Geschäftsanteile 

 

§ 28  

Verfügung über Geschäftsanteile 

(1) Verfügungen (Teilungen, Übertragungen oder Belastungen) über Geschäftsanteile oder 

Teile von solchen — einschließlich Verfügungen der Gesellschaft selbst über eigene Ge-

schäftsanteile — bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gesellschaft. Die Zustimmung 

wird von der Geschäftsführung nach Zustimmung der Gesellschafterversammlung unmit-

telbar erteilt. Die Zustimmung darf nur erteilt werden, sofern der Erwerber ein öffentlicher 

Auftraggeber im Sinne des § 99 Nr. 1 bis 3 GWB in seiner jeweils gültigen Fassung ist und 

nicht als „private Kapitalbeteiligung" im Sinne des § 108 Abs. 4 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 

1 Nr. 3 GWB in seiner jeweils gültigen Fassung zu bewerten ist. 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Verfügungen (Übertragungen) der Gesellschaft an öffentliche Auftrag-

geber im Sinne des § 99 Nr. 1 GWB in seiner jeweils gültigen Fassung aus dem Freistaat 

Thüringen im Nominalwert von 1 Euro. 

 

(3) Die Verpfändung des Geschäftsanteils ist ausgeschlossen. 

 

§ 29  

Aufnahme neuer Gesellschafter 

(1) Die Aufnahme weiterer Gesellschafter aus dem Gesellschaftsgebiet durch Übertragung be-

stehender Geschäftsanteile oder durch Erhöhung des Stammkapitals bedarf der Zustim-

mung der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Aufnahme 

weiterer Gesellschafter, die an der Erfüllung der Aufgaben des Unternehmens interessiert 

sind, erweitert werden. 

 

(2) Die Aufnahme neuer Gesellschafter kann, unbeschadet der sonstigen Bestimmungen die-

ses Vertrages, davon abhängig gemacht werden, dass sie nur durch Übernahme im Wege 

einer Kapitalerhöhung gebildeter neuer Gesellschaftsanteile, also nicht durch Übernahme 

bestehender Gesellschaftsanteile, erfolgen kann. 

 

§ 30  

Sonderrechte und -pflichten 

des gesetzlichen Vertreters eines Gesellschafters 

Soweit nach diesem Gesellschaftsvertrag eine Zustimmung der Gesellschafterversammlung er-

forderlich ist, gilt ergänzend in den nach dieser Satzung in §§ 28 bis 32 bezeichneten Fällen: 
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a) Im Fall erforderlicher Änderungen des Gesellschaftsvertrages bei dem Erwerb, der Kün-

digung, der Teilung von Gesellschaftsanteilen, die nicht den jeweilig eigenen Anteil eines 

Gesellschafters oder eine Verfügung über Gemeindevermögen betreffen, ist der gesetz-

liche Vertreter in der Gesellschafterversammlung ermächtigt, diesen Rechtsgeschäften 

ohne (Weisungs-) Beschlüsse des jeweilig zuständigen eigenen Vertretungsgremiums 

zuzustimmen. 

 

b) Im Fall erforderlicher Änderungen des Gesellschaftsvertrages bei dem Erwerb, der Kün-

digung, der Teilung von Gesellschaftsanteilen, die den jeweilig eigenen Anteil eines Ge-

sellschafters oder eine Verfügung über Gemeindevermögen betreffen, besteht keine Er-

mächtigung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschafterversammlung, diesen 

Rechtsgeschäften ohne (Weisungs-) Beschlüsse des jeweilig zuständigen eigenen Ver-

tretungsgremiums zuzustimmen, soweit ihm diese Ermächtigung nicht im Rahmen einer 

Vertretungskompetenz anderweitig zugewiesen wurde oder besteht. 

 

§ 31  

Kündigung der Gesellschaft 

(1) Die Gesellschaft kann von jedem Gesellschafter aus wichtigem Grund mit einer Frist von 

30 Monaten zum Ende des Geschäftsjahres gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt 

insbesondere vor, wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsver-

trag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat oder 

wenn die Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich wird. Die Kündigung hat unter 

Nachweis des zur Kündigung ermächtigenden Beschlusses des Vertretungsorgans des Ge-

sellschafters durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschaft zu erfolgen. 

 

(2) Kündigt ein Gesellschafter die Gesellschaft, so wird sie durch die übrigen Gesellschafter 

fortgeführt, wenn diese nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Zugang der Kündigung 

die Auflösung beschließen. In letzterem Fall nimmt der kündigende Gesellschafter an der 

Liquidation teil.  

 

(3) Der ausscheidende Gesellschafter ist verpflichtet, nach Wahl der Gesellschaft, seinen Ge-

schäftsanteil (ganz oder geteilt) an die Gesellschaft selbst, an einen oder mehrere Gesell-

schafter oder an einen von der Gesellschaft zu benennenden Dritten abzutreten oder die 

Einziehung des Anteils zu dulden. Die übrigen Gesellschafter haben das Recht, den Anteil 

des Ausscheidenden im Verhältnis ihrer Beteiligungen an der Gesellschaft zu übernehmen. 

Macht ein Gesellschafter von seinem Übernahmerecht keinen Gebrauch, so geht dieses 

auf den oder die anderen verbleibenden Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung über. 

Die Gesellschafter, die den Anteil des ausscheidenden Gesellschafters übernehmen, ha-

ben dem ausscheidenden Gesellschafter eine Abfindung zu zahlen. 

 

Der Zustimmung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung bedarf es bei 

Übertragung nach diesem Absatz nicht. 

 

(4) Die Gesellschaft hat die Geschäftsanteile des ausscheidenden Gesellschafters bis zum 

Kündigungstermin zu übernehmen; im Falle einer außerordentlichen Kündigung binnen drei 

Monaten nach der Kündigung. Wird ihr Übernahmerecht nicht fristgemäß ausgeübt, so ist 

der kündigende Gesellschafter befugt, seine Geschäftsanteile ohne Zustimmung nach vor-

stehendem Absatz 3 frei zu veräußern, jedoch nur an Gesellschafter nach § 3 Abs. 2 dieses 
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Gesellschaftsvertrages. Solange auch dies nicht erfolgt, bleibt daneben das Übernahme-

recht der Gesellschaft nach vorstehendem Absatz 3 bestehen. 

 

(5) Das Stimmrecht eines Gesellschafters, der die Gesellschaft gekündigt hat, ruht ab dem 

Zugang seiner Kündigung bei der Gesellschaft. Das Ausscheiden/die Übertragung seiner 

Geschäftsanteile hat zu erfolgen mit Wirkung zum Kündigungstermin, unabhängig von der 

Bezahlung der Abfindung. 

 

(6) Ein kündigender Gesellschafter hat weder im Fall einer ordentlichen noch im Fall einer  

außerordentlichen Kündigung das Recht, seine geleisteten oder bis zum Wirksamwerden 

seiner Kündigung fälligen Gesellschafterbeiträge zurückzufordern bzw. einzubehalten oder 

entbindet ihn von der Erbringung sonstig bestimmter Gesellschafterpflichten. 

 

§ 32  

Einziehung von Geschäftsanteilen, Ausschluss von Gesellschaftern, 

Abtretung an Dritte 

(1) Die Einziehung der Geschäftsanteile eines Gesellschafters ist in folgenden Fällen zulässig: 

a) wenn der betroffene Gesellschafter der Einziehung zustimmt; oder 

b) wenn ein Gesellschafter das Gesellschaftsverhältnis gem. § 31 kündigt oder seinen 

Austritt aus der Gesellschaft erklärt; oder 

c) wenn Geschäftsanteile aufgrund einer Maßnahme nach dem Umwandlungsgesetz 

auf einen Dritten übergehen, ohne dass die Mitgesellschafter dieser Maßnahme zu-

gestimmt haben; dies gilt nicht, wenn die Geschäftsanteile auf verbundene Unterneh-

men im Sinne der §§ 15 ff AktG oder auf einen Mitgesellschalter übergehen; oder 

d) wenn ein Gesellschafter in grober Weise gegen seine Gesellschafterpflichten ver-

stößt; ein solcher Grund liegt vor, wenn ein weiteres Verbleiben des Gesellschafters 

in der Gesellschaft für diese untragbar ist, insbesondere wenn der Gesellschafter eine 

ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich 

oder aus grober Fahrlässigkeit verletzt oder sonst durch sein Verhalten die Gesell-

schaftsinteressen erheblich schädigt; oder 

e) wenn ein Gesellschafter nicht oder nicht mehr öffentlicher Auftraggeber im Sinne des 

§ 99 Nr. 1 bis 3 GWB in seiner jeweils gültigen Fassung ist; oder 

f) wenn ein Gesellschafter als eine „private Kapitalbeteiligung" im Sinne des § 108 Abs. 

4 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 1 Nr. 3 GWB in seiner jeweils gültigen Fassung zu 

bewerten ist; oder 

g) wenn durch die Beteiligung eines Gesellschafters die Inhouse-Fähigkeit gefährdet ist. 

 

(2) In den Fällen, in denen nach vorstehendem Absatz 1 die Einziehung von Geschäftsanteilen 

zulässig ist, kann die Gesellschafterversammlung beschließen, dass die Anteile ganz oder 

zum Teil von der Gesellschaft unter Beachtung des § 33 Abs. 1 des GmbHG erworben 

oder auf eine oder mehrere von ihr benannte Person(en) übertragen werden. Hat die Ge-

sellschafterversammlung beschlossen, dass der ausscheidende Gesellschafter seine Ge-

schäftsanteile abzutreten hat, so ist die Gesellschaft ermächtigt, die Geschäftsanteile des 

ausscheidenden Gesellschafters an die Erwerber zu übertragen. 
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Steht ein Geschäftsanteil mehreren Mitberechtigten ungeteilt zu, so ist die Einziehung auch 

zulässig, wenn ihre Voraussetzungen nur in der Person eines Mitberechtigten vorliegen. 

 

(3) Beim Übertragungsbeschluss hat der betroffene Gesellschafter kein Stimmrecht, auch 

wenn die Übertragung ohne seine Zustimmung erfolgen soll. 

 

(4) Beim Einziehungsbeschluss - zu fassen mit mehr als 80 % der abgegebenen Stimmen - hat 

der betroffene Gesellschafter kein Stimmrecht, auch wenn die Einziehung ohne seine Zu-

stimmung erfolgen soll. 

 

(5) Der betroffene Gesellschafter scheidet unabhängig von der Zahlung der Abfindung mit Zu-

gang der Einziehungserklärung der Gesellschaft bei ihm aus dar Gesellschaft aus. 

 

(6) Bei der Einziehung ist zu beschließen, ob die eingezogenen Geschäftsanteile neu ausge-

geben werden oder die Geschäftsanteile der verbliebenen Gesellschafter aufgestockt wer-

den oder - soweit zulässig - das Kapital herabgesetzt wird, um die Übereinstimmung zwi-

schen Stammkapital und der Summe der Nennbeträge aller Geschäftsanteile wiederherzu-

stellen. 

 

§ 33  

Auflösung 

(1) Die Auflösung der Gesellschaft bedarf eines Gesellschafterbeschlusses mit mehr als 80 % 

der abgegebenen Stimmen. 

 

(2) Bei Auflösung der Gesellschaft erhalten die Gesellschafter entsprechend ihren Kapitalan-

teilen das nach Befriedigung aller Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen der Gesell-

schaft mit der Maßgabe, dass diejenigen Rücklagen, die aufgrund von Sacheinbringungen 

einzelner Gesellschafter im Zuge der Gründung der Gesellschaft gebildet worden sind, 

vorab an diese Gesellschafter zu verteilen sind. Die übrigen Rücklagen sind entsprechend 

dem Verhältnis der von den Gesellschaftern an die Gesellschaft geleisteten Kapitaleinlagen 

zueinander zu verteilen. 

 

§ 34  

Abfindung 

(1) Scheidet ein Gesellschafter, gleich aus welchem Rechtsgrund, aus der Gesellschaft aus, 

erhält er eine Abfindung. 

 

Maßgebend für die Ermittlung der Höhe der Abfindung ist der Nominalbetrag des betreffen-

den Geschäftsanteils.  

 

(2) Bei Abtretung an einen Dritten, haftet die Gesellschaft neben dem Erwerber des Ge-
schäftsanteils als Gesamtschuldner für die Zahlung des Entgeltes. 

 

§ 35  

Liquidation 

(1) Ein Liquidationsüberschuss wird entsprechend dem Verhältnis der eingezahlten Kapitalan-

teile verteilt. 
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(2) Sofern die Gesellschafterversammlung nicht eine andere Person benennt, ist/sind Liquida-

tor(en) der/die bzw. einer der Geschäftsführer. Der Liquidator ist gemäß den Vorschriften 

dieses Gesellschaftsvertrages und des Gesetzes zur Vertretung der Gesellschaft verpflich-

tet. 

 

(3) Die Liquidation erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften. 

 

(4) Bei Auflösung der Gesellschaft fällt das Vermögen der Gesellschaft an die Gesellschafter 

im Verhältnis ihrer Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 3, die es unmittelbar und ausschließlich 

für den in § 2 Abs. 1 genannten Zweck zu verwenden oder es an eine juristische Person 

des öffentlichen Rechts zwecks Verwendung für diesen Zweck weiterzugeben haben. 
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V. Verschiedenes; Schlussbestimmungen 

 

§ 36  

Bekanntmachung der Gesellschaft 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden, soweit gesetzlich vorgeschrieben, im Elektro-

nischen Bundesanzeiger für die Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. 

 

§ 37  

Gründungsaufwand, Kosten für Satzungsänderung 

(1) Die vorliegende Satzung wurde von der Gesellschafterversammlung am       mit einer 

Mehrheit von 100 % aller Stimmen beschlossen. Die Satzung tritt mit ihrer Eintragung im 

Handelsregister in Kraft. 

 

(2) Die Kosten (Notarkosten, Kosten für Eintragung ins Handelsregister, Bekanntmachungen 

und Anmeldungen, Gebühren) der Aufstellung dieser Satzung oder deren Änderungen, ihre 

oder deren Beurkundung und der Eintragung im Handelsregister trägt die Gesellschaft.  

 

 

§ 38  

Einbeziehung von Richtlinien und sonstigen Vorgaben der Gesellschafter 

Die Geschäftsführung ist angewiesen, sich in der Betriebsführung des Unternehmens an den 

Richtlinien (z. B. zum Compliance) und sonstigen Vorgaben der Gesellschafter zur Führung von 

Unternehmen, an denen der jeweiligen Gesellschafter beteiligt ist, zu orientieren.  

 

§ 39  

Schlussbestimmungen 

(1) Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern 

oder zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-

form (§ 126 BGB), soweit nicht kraft Gesetzes notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. 

Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform. 

 

(2) Zur Wahrung der Textform sowie zur Übersendung von Unterlagen und Erklärungen genügt 

- soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist - die elektronische Zurverfügungs-

tellung z.B. per E-Mail oder auf der dafür vorgesehenen Datenaustauschplattform. Die 

elektronische Zurverfügungstellung auf der Datenaustauschplattform ist den jeweiligen 

Empfängern fristwahrend mitzuteilen. 

 

(3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist - soweit gesetzlich zulässig - 

Suhl. 

 

(4) Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesellschaftsvertrag gelten jeweils für alle 

Geschlechter.  
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(5) Soweit in diesem Gesellschaftsvertrag keine besonderen Regelungen getroffen sind, gelten 

die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (GmbH-Gesetz). 

 

(6) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise rechts-

unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Best-

immungen nicht berührt. Anstelle einer unwirksamen Bestimmung ist durch Gesellschafter-

beschluss diejenige Regelung zu treffen, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen 

Bestimmung möglichst entspricht. Falls sich eine Regelungslücke in diesem Gesellschafts-

vertrag ergeben sollte, wird der Gesellschafter diejenige wirksame Regelung treffen, die er 

nach Sinn und Zweck vernünftigerweise getroffen hätte, wenn er die Angelegenheit von 

vornherein bedacht hätte. 

 


